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(54) Orthopädische Bandagenanordnung

(57) Orthopädische Bandagenanordnung (1) für ein
Sprunggelenk, umfassend ein einen sockenartigen Ge-
strickgrundkörper (2a) aufweisendes Gestrickteil (2) und
ein einen länglichen Gurtgrundkörper (3a) aufweisen-
des, mit dem Gestrickteil (2) verbindbares Gurtteil (3),

wobei von dem Gurtgrundkörper (3a) wenigstens ein mit
dem Gestrickgrundkörper (2a) verbindbarer Gurtab-
schnitt (3b), welcher im getragenen Zustand der Banda-
genanordnung (1), wobei das Gurtteil (3) mit dem Ge-
strickteil (2) verbunden ist, eine Pronationswirkung auf
das Sprunggelenk des Trägers aufweist, abragt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine orthopädische Ban-
dagenanordnung für ein Sprunggelenk, umfassend ein
einen sockenartigen Gestrickgrundkörper aufweisendes
Gestrickteil und ein einen länglichen Gurtgrundkörper
aufweisendes, mit dem Gestrickteil verbindbares Gurt-
teil.
[0002] Derartige orthopädische Bandagenanordnun-
gen sind hinlänglich bekannt und dienen insbesondere
der Entlastung und Stabilisierung des Sprunggelenks
des Fußes bei chronischen, postoperativen und post-
traumatischen Reizzuständen. Dabei weisen konventio-
nelle Bandagenanordnung im getragenen Zustand re-
gelmäßig keine Pronationsbewegungen des Sprungge-
lenks, d. h. Drehungen des Fußes um seine Längsachse
nach außen begünstigende oder unterstützende Wir-
kung, und somit keinen Schutz gegenüber Supinations-
bewegungen des Sprunggelenks, d. h. Drehungen des
Fußes um seine Längsachse nach innen, auf.
[0003] Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, eine
orthopädische Bandagenanordnung mit einer auf das
Sprunggelenk eines Trägers wirkenden Pronationswir-
kung anzugeben.
[0004] Das Problem wird durch eine orthopädische
Bandagenanordnung der eingangs genannten Art ge-
löst, welche sich erfindungsgemäß dadurch auszeichnet,
dass von dem Gurtgrundkörper wenigstens ein mit dem
Gestrickgrundkörper verbindbarer Gurtabschnitt, wel-
cher im getragenen Zustand der Bandagenanordnung,
wobei das Gurtteil mit dem Gestrickteil verbunden ist,
eine Pronationswirkung auf das Sprunggelenk des Trä-
gers aufweist, abragt.
[0005] Die erfindungsgemäße orthopädische Banda-
genanordnung bietet dem Träger zusätzlich zu den üb-
lichen Entlastungs- bzw. Stabilisierungsfunktionen des
Sprunggelenks auch einen durch die Pronationswirkung
des von dem Gurtgrundkörper abragenden Gurtab-
schnitts bedingten Supinationsschutz. Mithin unterstützt
der Gurtabschnitt im verbundenen Zustand des Gurtteils
mit dem Gestrickteil, d. h. bei ordnungsgemäßer Befe-
stigung des Gurtteils an dem Gestrickteil, welche insbe-
sondere über eine sogenannte Achterzügelführung er-
folgt, die Pronationsmöglichkeit des Fußes und mindert
die Supinationsmöglichkeit des Fußes. Derart sind auf
Supinationsbewegungen des Fußes zurückzuführende
Belastungen des Sprunggelenks reduziert.
[0006] Durch den von diesem winklig, insbesondere in
einem Winkel zwischen 10° und 90°, insbesondere zwi-
schen 20° und 45°, besonders bevorzugt von ca. 25°, im
Sinne einer Abzweigung abragenden Gurtabschnitt
weist bzw. zeigt dieser im getragenen Zustand der Ban-
dagenanordnung, wenn also das Gurtteil ordnungsge-
mäß mit dem Gestrickteil verbunden bzw. an diesem be-
festigt ist, im Wesentlichen in vertikaler, d. h. in proxima-
ler Richtung. Insgesamt lässt sich die Form des Gurtteils
durch den von diesem abragenden Gurtabschnitt als
Y-Form beschreiben.

[0007] Zur Verbindung des Gurtteils mit dem Gestrick-
teil ist es zweckmäßig vorgesehen, dass an den freien
Enden des Gurtgrundkörpers sowie an dem freien Ende
des Gurtabschnitts jeweils wenigstens ein ein Verbin-
dungselement aufweisender Befestigungsabschnitt zur
lösbaren Verbindung des Gurtgrundkörpers mit dem Ge-
strickgrundkörper vorgesehen ist. Demnach ist das Gurt-
teil über mehrere Anbindungspunkte, d. h. Anbindungs-
punkte an wenigstens einem freien Ende des Gurtgrund-
körpers und dem freien Ende des Gurtabschnitts, lösbar
an dem Gestrickgrundkörper festlegbar. Mithin liegen
das Gestrickteil und das Gurtteil als separate, die erfin-
dungsgemäße Bandagenanordnung bildende Kompo-
nenten vor. Dies hat insbesondere Vorteile bezüglich der
praktischen Handhabung der Bandagenanordnung, so
kann beispielsweise das Gestrickteil getrennt von dem
Gurtteil gereinigt werden und umgekehrt.
[0008] Gleichermaßen ist es denkbar, die Abmessun-
gen des Gurtteils, d. h. insbesondere die Länge des Gurt-
grundkörpers respektive des Gurtabschnitts durch einen
Bediener für einen Träger der Bandagenanordnung in-
dividuell festzulegen, d. h. zu konfektionieren bzw. an-
zupassen. Die Abmessungen des Gurtteils, d. h. die Län-
ge des Gurtgrundkörpers respektive des Gurtabschnitts,
können sonach auf einfache Weise individuell auf einen
Träger der Bandagenanordnung angepasst werden. Da
es sich bei dem Gurtteil um ein Textil handelt, kann der
Gurtgrundkörper respektive der von diesem abragende
Gurtabschnitt einfach mit einer Schere oder dergleichen
auf ein gewünschtes Maß gekürzt werden.
[0009] Dabei ist es möglich, dass wenigstens ein gurt-
grundkörperseitiger Befestigungsabschnitt lösbar mit
dem Gurtgrundkörper und/oder der gurtabschnittsseitige
Befestigungsabschnitt lösbar mit dem Gurtabschnitt ver-
bunden ist. Mithin können sämtliche oder ein Teil der
dem Gurtteil, d. h. dem Gurtgrundkörper bzw. Gurtab-
schnitt zugeordneten Befestigungsabschnitte von dem
Gurtgrundkörper bzw. dem Gurtabschnitt gelöst und mit
diesen wieder verbunden werden. Grundsätzlich können
die Befestigungsabschnitte gleichartig ausgebildet sein,
so dass ein entsprechender Befestigungsabschnitt glei-
chermaßen an einem freien Ende des Gurtgrundkörpers
aber auch an dem freien Ende des Gurtabschnitts anord-
bar ist.
[0010] Denkbar ist es auch, die lösbaren Befestigungs-
abschnitte mit einem Kodierungsmittel oder Identifikati-
onsmittel zu versehen, welches korrespondierenden
gurtteilseitigen bzw. gurtgrundkörperseitigen Kodie-
rungsmitteln bzw. Identifikationsmitteln eindeutig zuord-
bar ist, so dass ein entsprechendes befestigungsab-
schnittsseitig vorgesehenes Kodierungs- bzw. Identifika-
tionsmittel eindeutig einem bestimmten freien Ende des
Gurtgrundkörpers oder des Gurtabschnitts zuordbar ist.
Ein entsprechendes Kodierungsmittel bzw. Identifikati-
onsmittel kann beispielsweise ein eine Zeichenfolge, wie
eine Nummerierung oder eine Beschriftung, darstellen-
des Gestaltungselement und/oder ein farbliches Gestal-
tungselement sein, anhand welchem eindeutig erkenn-
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bar ist, welche Befestigungsabschnitte an welchem frei-
en Ende des Gurtteils, d. h. des Gurtgrundkörpers bzw.
des Gurtabschnitts, anzuordnen ist.
[0011] Bevorzugt ist die Verbindung des wenigstens
einen mit dem Gurtgrundkörper zu verbindenden Befe-
stigungsabschnitts und/oder des mit dem Gurtabschnitt
zu verbindenden Befestigungsabschnitts über ein befe-
stigungsabschnittsseitig vorgesehenes Verbindungsele-
ment und ein dazu korrespondierendes gurtgrundkörper-
seitiges und/oder gurtsabschnittsseitiges Verbindungs-
element gebildet. Die korrespondierenden Verbindungs-
elemente erlauben eine, insbesondere per Hand, lösbare
Verbindung der befestigungsabschnittsseitigen Verbin-
dungselemente mit den gurtgrundkörperseitigen bzw.
gurtabschnittsseitigen Verbindungselementen. Im ver-
bundenen Zustand entsprechender Verbindungsele-
mente liegt eine, insbesondere im Hinblick auf beim Tra-
gen der Bandagenanordnung entstehende bzw. herr-
schende Kräfte, stabile Verbindung vor.
[0012] Der Befestigungsabschnitt kann eine von die-
sem abragende, ein Verbindungselement aufweisende
Zunge aufweisen, so dass der Befestigungsabschnitt mit
einem korrespondierenden Verbindungselement auf der
Ober- und Unterseite des Gurtgrundkörpers und/oder
des Gurtabschnitts verbindbar ist. Grundsätzlich ist der
Befestigungsabschnitt vorteilhaft einseitig mit einem ent-
sprechenden Verbindungselement versehen. Durch die
zusätzliche Anbringung der ebenfalls ein, insbesondere
gleichartiges, Verbindungselement aufweisenden Zun-
ge weist der Befestigungsabschnitt sonach einen Be-
reich sich gegenüberliegender Verbindungselemente
auf, welcher es ermöglicht, den Befestigungsabschnitt
mit dem Gurtgrundkörper respektive dem Gurtabschnitt
ober- und unterseitig zu verbinden. Hierbei umgreifen die
befestigungsabschnittsseitigen Verbindungselemente
die freien Enden des Gurtgrundkörpers respektive des
Gurtabschnitts und verbinden sich mit den daran vorge-
sehenen Verbindungselementen. Es ergibt sich eine be-
sonders stabile Verbindung. Mithin nimmt der Befesti-
gungsabschnitt die Gestalt eines "Y" an, wobei die bei-
den von der sich vertikal erstreckenden Linie winklig ab-
ragenden Schenkel an ihren sich gegenüberliegenden
Seiten mit einem Verbindungselement versehen sind.
[0013] Zur Anordnung bzw. Befestigung des Gurtteils
an dem Gestrickteil ist zweckmäßig an dem Gestrick-
grundkörper ein, insbesondere flügelförmiger, ein Ver-
bindungselement aufweisender Befestigungsabschnitt
angebracht, welcher mit einem mit einem freien Ende
des Gurtgrundkörpers verbundenen, ein korrespondie-
rendes Verbindungselement aufweisenden Befesti-
gungsabschnitt verbindbar ist. Die flügelförmige Ausbil-
dung des gestrickgrundkörperseitigen Befestigungsab-
schnitts ist dadurch bedingt, dass der Befestigungsab-
schnitt bezüglich seiner Längsachse mittig durch eine
sich vom Fersenbereich in proximaler Richtung erstrek-
kenden Naht des Gestrickgrundkörpers am Gestrick-
grundkörper angebracht ist, so dass die der Naht be-
nachbarten Seitenbereiche bzw. "Flügel" des Befesti-

gungsabschnitts nicht mit dem Gestrickgrundkörper ver-
bunden sind, sondern von diesem abragen. Die Seiten-
bereiche bzw. "Flügel" können gegebenenfalls entfernt
bzw. abgeschnitten werden, sofern eine Anbringung des
Gurtteils an dem Gestrickteil nicht mehr gewünscht bzw.
erforderlich ist, in welchem Fall das Gestrickteil selbst-
verständlich weiterhin als Bandage verwendbar ist.
[0014] Der gestrickgrundkörperseitige Befestigungs-
abschnitt ist vorteilhaft am Außenumfang des Gestrick-
grundkörpers angeordnet. Dabei setzt der Befestigungs-
abschnitt mit einem oberen Rand, insbesondere unter
Beibehaltung eines Freiraums, d. h. insbesondere nicht
bündig, an einem Abschlussrand des Gestrickgrundkör-
pers an. Grundsätzlich sind selbstverständlich auch an-
dere Anbringungspunkte des gestrickgrundkörperseiti-
gen Befestigungsabschnitts am Gestrickgrundkörper
denkbar. In Ausnahmefällen kann der obere Rand des
gestrickgrundkörperseitigen Befestigungsabschnitts
auch bündig mit einem Abschlussrand des Gestrick-
grundkörpers abschließen.
[0015] Bevorzugt ist der gestrickgrundkörperseitige
Befestigungsabschnitt aus einem undehnbaren Material
gebildet. Derart ist dieser widerstandsfähiger gegen
beim Tragen der Bandagenanordnung auftretende Kräf-
te, d. h. insbesondere Scher - und/oder Zugkräfte.
[0016] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung ist
es vorgesehen, dass der Gurtgrundkörper aus einem
dehnbaren und einem mit diesem verbundenen undehn-
baren Abschnitt besteht, wobei der Gurtabschnitt von
dem undehnbaren Abschnitt abragt. Mithin weist das
Gurtteil durch die zweiteilige Ausführung des Gurtgrund-
körpers aus dem dehnbaren und dem undehnbaren Ab-
schnitt, welche insbesondere über eine Naht miteinander
verbunden sind, eine Dehnbarkeit bezogen auf den ge-
tragenen Zustand der Bandageanordnung nach Um-
schlingung des Fußes an dem Gurtgrundkörper festzu-
legenden Bereich des Gurtgrundkörpers auf. Derart ist
der zuletzt im Rahmen der Verbindung des Gurtteils mit
dem Gestrickteil festzulegende Bereich des Gurtgrund-
körpers mit einer gewissen Dehnbarkeit versehen. Dehn-
barkeit ist im erfindungsgemäßen Sinne so zu verstehen,
dass der jeweilige Abschnitt per Hand in Längsrichtung
um ein gewisses Maß dehnbar bzw. verlängerbar ist. Die
grundsätzliche Dehnbarkeit eines Materials bei Anlegen
einer genügend hohen Kraft ist hierunter nicht zu verste-
hen.
[0017] Der Gurtabschnitt ist in vorteilhafter Weiterbil-
dung der Erfindung einstückig mit dem undehnbaren Ab-
schnitt ausgebildet. Mithin ragt der Gurtabschnitt winklig
von dem undehnbaren Abschnitt des Gurtgrundkörpers
ab und besteht aus demselben undehnbaren Material
wie dieser. Durch die einstückige Ausbildung des Gurt-
abschnitts mit dem undehnbaren Abschnitt des Gurt-
grundkörpers ist der Gurtabschnitt ebenso undehnbar,
wodurch seine Pronationswirkung im getragenen Zu-
stand der Bandagenanordnung verbessert ist.
[0018] Es ist möglich, dass der undehnbare Abschnitt
ober- und unterseitig komplett mit einem Verbindungs-
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element versehen ist. Hierdurch ergibt sich der Vorteil,
dass der undehnbare Abschnitt, d. h. gegebenenfalls
auch der von diesem abragende Gurtabschnitt, eine Viel-
zahl an möglichen Anbindungspunkten für einen ein kor-
respondierendes Verbindungselement aufweisenden
Befestigungsabschnitt des Gurtteils oder des Gestrick-
teils bietet. Insbesondere kann der undehnbare Ab-
schnitt auch beidseitig, d. h. ober- und unterseitig mit
einem korrespondierenden Verbindungselement ver-
bunden werden, wodurch sich eine besonders stabile
Verbindung des undehnbaren Abschnitts mit einem dar-
an festzulegenden Bereich des dehnbaren Abschnitts
des Gurtgrundkörpers oder einem daran festzulegenden
Bereich des Gestrickteils ergibt.
[0019] Ein Verbindungselement weist insbesondere
mehrere Klettverschlusselemente, insbesondere Flau-
schelemente oder Hakenelemente auf. Ein Klettver-
schluss bietet die Möglichkeit der Herstellung lösbarer
Verbindungen zwischen zwei mit korrespondierenden
Verbindungselementen, d. h. entweder Flausch- oder
Hakenelementen, worunter selbstverständlich Bereiche
mit entsprechenden Flausch- oder Hakenelementen zu
verstehen sind, versehenen Teilen.
[0020] Der Gurtgrundkörper kann wenigstens eine,
sich insbesondere in Längsrichtung des Gurtgrundkör-
pers erstreckende, längliche Durchbrechung aufweisen.
Die im Wesentlichen schlitzartige Durchbrechung ver-
hindert Faltenbildungen des Gurtteils beim Anlegen des
Gurtgrundkörpers bzw. des Gurtteils an dem Gestrick-
grundkörper bzw. dem Gestrickteil respektive im getra-
genen Zustand der Bandagenanordnung und erhöht so-
nach den Tragekomfort der Bandagenanordnung. Mithin
ist eine Faltenbildung des Gurtteils auf dem Fußrücken
des Trägers verhindert. Die wenigstens eine Durchbre-
chung ist bevorzugt in dem undehnbaren Abschnitt des
Gurtgrundkörpers ausgebildet.
[0021] Ferner ist der Gestrickgrundkörper beispiels-
weise aus einem elastischen Faden gestrickt. Es handelt
sich dabei insbesondere um ein Flachgestrick. Die Ver-
wendung eines elastischen Fadens verleiht dem Ge-
strickgrundkörper eine gewisse Elastizität bzw. Dehnbar-
keit, so dass dieser an unterschiedliche Abmessungen
eines Trägerfußes anpassbar ist. Der elastische Faden
oder ein mit dem elastischen Faden zur Bildung des Ge-
strickgrundkörpers verstrickter Faden weist vorteilhaft
Hafteigenschaften gegenüber der Haut eines Trägers
auf, so dass die Möglichkeit eines unerwünschten, ins-
besondere proximalen und/oder distalen und/oder um
den Unterschenkel umfangsmäßigen, Verrutschens des
Gestrickteils verhindert ist. Der Faden kann beispielswei-
se aus Nylon bzw. Polyamid (PA) bestehen.
[0022] Der Gestrickgrundkörper kann wenigstens ei-
ne, sich im getragenen Zustand, insbesondere über das
Sprunggelenk erstreckende, orthopädische Pelotte auf-
weisen. Die Pelotte erhöht die orthopädisch wirksame
Funktion des Gestrickgrundkörpers bzw. des Gestrick-
teils und somit der Bandagenanordnung insgesamt. Die
Pelotte kann zu unterschiedlichen orthopädischen Zwek-

ken in unterschiedlichen Positionen in oder an dem Ge-
strickgrundkörper angeordnet sein. Dabei ist es möglich,
dass die Pelotte in den Gestrickgrundkörper integriert ist,
so dass sich eine lagefeste und unverlierbare Verbin-
dung der Pelotte mit dem Gestrickgrundkörper ergibt.
[0023] Daneben betrifft die vorliegende Erfindung ein
Gurtteil für eine orthopädische Bandagenanordnung,
insbesondere die vorstehend beschriebene orthopädi-
sche Bandagenanordnung, aufweisend einen länglichen
Gurtgrundkörper. Das Gurtteil zeichnet sich dadurch
aus, dass von dem Gurtgrundkörper wenigstens ein mit
einem Gestrickgrundkörper eines Gestrickteils einer
Bandagenanordnung verbindbarer Gurtabschnitt, wel-
cher im getragenen Zustand der Bandagenanordnung,
wobei das Gurtteil mit dem Gestrickteil verbunden ist,
eine Pronationswirkung auf das Sprunggelenk des Trä-
gers aufweist, abragt.
[0024] Zum erfindungsgemäßen Gurtteil gelten grund-
sätzlich obige, insbesondere das der Bandagenanord-
nung zugehörige Gurtteil betreffende, Ausführungen zur
erfindungsgemäßen Bandagenanordnung analog. Das
erfindungsgemäße Gurtteil ist gegebenenfalls an beste-
henden Gestrickteilen anordbar und verleiht diesen im
getragenen Zustand eine Pronationswirkung auf das
Sprunggelenk des Trägers. Mithin lassen sich gegebene
Gestrickteile mit einem erfindungsgemäßen Gurtteil
nachrüsten, so dass sich daraus eine der erfindungsge-
mäßen orthopädischen Bandagenanordnung entspre-
chende Bandagenanordnung, welche insbesondere ei-
ne Pronationswirkung auf das Sprunggelenk eines Trä-
gers bietet, ergibt.
[0025] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus den im Folgenden be-
schriebenen Ausführungsbeispielen sowie anhand der
Zeichnungen. Dabei zeigen:

Fig. 1 eine Prinzipdarstellung einer Bandagenanord-
nung in einer beispielhaften Ausführungsform;

Fig. 2 eine Prinzipdarstellung eines Gestrickteils in ei-
ner beispielhaften Ausführungsform;

Fig. 3 eine Ansicht des Fersenbereichs des Gestrick-
teils gemäß Fig. 2;

Fig. 4 eine Prinzipdarstellung der Oberseite eines
Gurtteils in einer beispielhaften Ausführungs-
form;

Fig. 5 eine Prinzipdarstellung der Unterseite eines
Gurtteils in einer beispielhaften Ausführungs-
form;

Fig. 6 eine Prinzipdarstellung eines gurtabschnitts-
seitig anzuordnenden Befestigungsabschnitts
in einer beispielhaften Ausführungsform; und

Fig. 7 eine Prinzipdarstellung der Verbindung eines
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Befestigungsabschnitts mit dem freien Ende ei-
nes von dem Gurtgrundkörper des Gurtteils ab-
ragenden Gurtabschnitts.

[0026] Fig. 1 zeigt eine Prinzipdarstellung einer ortho-
pädischen Bandagenanordnung 1 für ein Sprunggelenk
eines Trägers in einer beispielhaften Ausführungsform
der Erfindung. Es handelt sich dabei um eine Darstellung
der Bandagenanordnung 1 im getragenen Zustand. Der
Bandagenanordnung 1 ist ein einen sockenartigen Ge-
strickgrundkörper 2a aufweisendes Gestrickteil 2 und ein
einen länglichen Gurtgrundkörper 3a aufweisendes, mit
dem Gestrickteil 2 verbindbares Gurtteil 3 zugehörig. Wie
aus Fig. 1 ersichtlich, ragt von dem Gurtgrundkörper 3a
ein mit dem Gestrickgrundkörper 2a verbindbarer Gurt-
abschnitt 3b ab. Im in Fig. 1 gezeigten getragenen Zu-
stand der Bandagenanordnung 1, wobei das Gurtteil 3
mit dem Gestrickteil 2 verbunden ist, zeigt der Gurtab-
schnitt 3b in proximaler Richtung, d. h. im Wesentlichen
in vertikaler Richtung nach oben und übt eine Pronati-
onswirkung auf den Fuß bzw. das Sprunggelenk des Trä-
gers aus, wodurch die Möglichkeit von Supinationsbe-
wegungen des Fußes im Sinne eines Supinationsschut-
zes des Sprunggelenks gehindert bzw. erschwert wird.
Ersichtlich ist das Gurtteil 3 in einer so genannten Ach-
terzügelführung um das Gestrickteil 2 gewunden. Über-
deckte Abschnitte bzw. Bereiche des Gurtteils 3 sowie
der in Fig. 2 näher gezeigten Pelotte 4 sind gestrichelt
dargestellt.
[0027] Fig. 2 zeigt eine Prinzipdarstellung eines Ge-
strickteils 2 in einer beispielhaften Ausführungsform. Das
Gestrickteil 2 respektive der Gestrickgrundkörper 2a liegt
als aus einem elastischen Faden, wie z. B. einem Poly-
amidfaden, gebildetes Flachgestrick vor. Der den Ge-
strickgrundkörper 2a bildende Faden ist insbesondere
so gewählt, dass dieser, und somit der Gestrickgrund-
körper 2a insgesamt, eine lagefeste bzw. verrutschsiche-
re Anordnung des Gestrickteils 2 an dem Bein- bzw.
Fußabschnitt des Trägers ermöglicht, weshalb der Fa-
den vorteilhaft ein gewisses Haftungsvermögen gegen-
über der Haut eines Trägers zeigt. In den Gestrickgrund-
körper 2a ist eine orthopädisch wirksame Pelotte 4 ein-
gearbeitet, welche sich im getragenen Zustand der Ban-
dagenanordnung 1 über das Sprunggelenk des Trägers
erstreckt.
[0028] Wie aus Fig. 3, die eine Ansicht des Fersenbe-
reichs des Gestrickteils 2 gemäß Fig. 2 zeigt, zu erken-
nen ist, ist an dem Gestrickgrundkörper 2a ein flügelför-
miger Befestigungsabschnitt 5 angebracht. Der Befesti-
gungsabschnitt 5 ist sonach am Außenumfang des Ge-
strickgrundkörpers 2a angeordnet. Ersichtlich schließt
der obere Rand des Befestigungsabschnitts 5 nicht bün-
dig, sondern unter Beibehaltung eines bestimmten Ab-
stands von beispielsweise ca. 5 mm an dem oberen Ab-
schlussrand bzw. Saum des Gestrickgrundkörpers 2a
an. Die Flügelform des Befestigungsabschnitts 5 ergibt
sich dadurch, dass der Befestigungsabschnitt 5 über eine
sich in distaler Richtung erstreckende, diesen mittig

durchlaufende Naht 6 am Gestrickgrundkörper 2a ange-
bracht ist. Die an die Naht 6 angrenzenden Randbereiche
des Befestigungsabschnitts 5 sind nicht mit dem Ge-
strickgrundkörper 2a vernäht respektive nicht an diesem
festgelegt.
[0029] Der aus einem undehnbaren Textilmaterial ge-
bildete Befestigungsabschnitt 5 ist mit seiner von dem
Gestrickgrundkörper 2a abragenden Fläche vollständig
mit einem Verbindungselement aufweisend mehrere als
Flauschelemente gebildete Klettverschlusselemente
versehen. Das Verbindungselement dient der lösbaren
Anordnung eines mit dem freien Ende 3d des Gurtgrund-
körpers 3a verbundenen, ein korrespondierendes Ver-
bindungselement aufweisend mehrere als Hakenele-
mente ausgebildete Klettverschlusselemente aufwei-
senden gurtgrundkörperseitigen Befestigungsabschnitts
7 (vgl. Fig. 4, 5) und somit der lösbaren Anbringung des
freien Endes 3d des Gurtgrundkörpers 3a an dem Befe-
stigungsabschnitt 5 des Gestrickgrundkörpers 2a. So-
fern eine Verbindung des Gestrickteils 2 mit dem Gurtteil
3 nicht mehr gewünscht ist, können die "Flügel" des ge-
strickgrundkörperseitigen Befestigungsabschnitts 5 et-
wa durch Abschneiden entfernt werden.
[0030] Fig. 4 zeigt eine Prinzipdarstellung der Ober-
seite eines Gurtteils 3 in einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform. Fig. 5 zeigt eine Prinzipdarstellung der Un-
terseite eines Gurtteils 3 in einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform. Ersichtlich weist das Gurtteil 3 eine Art
Y-Form auf, was sich durch den von dem länglichen Gurt-
grundkörper 3a winklig, d. h. in einem Winkel α von ca.
25°, abragenden Gurtabschnitt 3b ergibt. An den freien
Enden 3c, 3d des Gurtgrundkörpers 3a sowie an dem
freien Ende 3e des Gurtabschnitts 3b sind jeweils Befe-
stigungsabschnitte 7, 8, 9 zur lösbaren Verbindung des
Gurtteils 3 mit dem Gestrickteil 2 angeordnet. Die Befe-
stigungsabschnitte 7, 8, 9 weisen in flächiger Anordnung
jeweils mehrere als Hakenelemente ausgebildete Klett-
verschlusselemente auf.
[0031] Das Gurtteil 3 respektive der Gurtgrundkörper
3a ist zweiteilig aus einem aus einem dehnbaren Tex-
tilmaterial gebildeten dehnbaren Abschnitt 3f und einem
aus einem undehnbaren Textilmaterial gebildeten un-
dehnbaren Abschnitt 3g gebildet, welche über eine Naht
10 miteinander verbunden sind. Der Gurtabschnitt 3b ist
einteilig mit dem undehnbaren Abschnitt 3g ausgebildet,
d. h. der Gurtabschnitt 3b besteht aus dem gleichen Ma-
terial wie der undehnbare Abschnitt 3g, und ragt von die-
sem ab. Der undehnbare Abschnitt 3g ist vollständig
ober- und unterseitig mit einem Verbindungselement in
Form von als Flauschelemente ausgebildeten Klettever-
schlusselementen versehen.
[0032] Die an den freien Enden 3c, 3d des Gurtgrund-
körpers 3a angeordneten Befestigungsabschnitte 7, 8
sind beispielsweise durch Vernähen fest mit dem Gurt-
grundkörper 3a verbunden. Dahingegen ist der an dem
freien Ende 3e des Gurtabschnitts 3b angeordnete Be-
festigungsabschnitt 9 über eine Klettverschlussverbin-
dung an dem freien Ende 3e des Gurtabschnitts 3b an-
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gebracht und lässt sich somit von dem freien Ende 3e
Gurtabschnitts 3b lösen. Dies hat den Vorteil, dass die
Längenabmessungen des Gurtabschnitts 3b individuell
auf einen Träger angepasst werden können, d. h. der
Gurtabschnitt 3b bedarfsgerecht auf ein trägerspezifi-
sches Maß konfektionierbar bzw. kürzbar ist. Hierfür wird
gegebenenfalls der mit dem freien Ende 3e des Gurtab-
schnitts 3b über eine Klettverschlussverbindung verbun-
dene Befestigungsabschnitt 9 entfernt, der Gurtabschnitt
3b auf ein entsprechendes Maß gekürzt und der Befe-
stigungsabschnitt 9 wieder an dem freien Ende 3e des
Gurtabschnitts 3b angebracht.
[0033] Fig. 6 zeigt eine Prinzipdarstellung eines gurt-
abschnittsseitig anzuordnenden Befestigungsabschnitts
9 in einer beispielhaften Ausführungsform. Fig. 7 zeigt
eine Prinzipdarstellung der Verbindung eines gurtab-
schnittsseitig anzuordnenden Befestigungsabschnitts 9
mit dem freien Ende 3e des von dem Gurtgrundkörper
3a des Gurtteils 3 abragenden Gurtabschnitt 3b. Ersicht-
lich ist der gurtabschnittsseitig anzuordnende Befesti-
gungsabschnitt 9 zweiteilig ausgeführt, d. h. er weist ein
einseitig komplett mit einem Verbindungselement auf-
weisend mehrere als Hakenelemente ausgebildete Klett-
verschlusselemente versehenes Grundteil 9a auf, an
welchem eine ebenfalls einseitig mit einem Verbindungs-
element aufweisend mehrere als Hakenelemente aus-
gebildete Klettverschlusselemente versehene, von dem
Grundteil 9a abragende Zunge 11 befestigt ist. Mithin
befinden sich die grundteilseitigen sowie die zungensei-
tigen Verbindungselemente in Form von Hakenelemen-
ten in gegenüber liegender Anordnung, so dass diese
sich mit den auf der Ober- bzw. Unterseite des Gurtab-
schnitts 3b befindlichen Verbindungselementen in Form
von Flauschelementen lösbar verbinden lassen.
[0034] Die Anbringung der Zunge 11 an das Grundteil
9a ist derart, dass das freie Ende der Zunge 11 über das
freie Ende des Grundteils 9a übersteht. Die Länge und
der Anbindungspunkt der Zunge 11 sind somit derart ge-
wählt, dass die Zunge 11 das Grundteil 9a in Längsrich-
tung mit einem gewissen Übermaß überragt. Wie aus
Fig. 7 ersichtlich ist, übergreift der Befestigungsabschnitt
9 das freie Ende 3e des Gurtabschnitts 3b ober- und
unterseitig, was zu einer, besonders stabilen Befesti-
gung des Befestigungsabschnitts 9 an dem Gurtab-
schnitt 3b führt.
[0035] Wie sich aus den Fig. 3, 4 ferner ergibt, ist an
dem Gurtteil 3 eine längliche, sich in Längsrichtung des
Gurtteils 3 bzw. des Gurtgrundkörpers 3a erstreckende
schlitzartige Durchbrechung 12 vorgesehen, welche der
Faltenbildung des Gurtteils 3 im getragenen Zustand der
Bandagenanordnung 1 entgegen wirkt. Die Durchbre-
chung 12 befindet sich im undehnbaren Abschnitt 3g des
Gurtgrundkörpers 3a, da sich dieser im getragenen Zu-
stand der Bandagenanordnung 1 im Wesentlichen über
den Fußrücken des Trägers erstreckt.

Patentansprüche

1. Orthopädische Bandagenanordnung (1) für ein
Sprunggelenk, umfassend ein einen sockenartigen
Gestrickgrundkörper (2a) aufweisendes Gestrickteil
(2) und ein einen länglichen Gurtgrundkörper (3a)
aufweisendes, mit dem Gestrickteil (2) verbindbares
Gurtteil (3), dadurch gekennzeichnet, dass von
dem Gurtgrundkörper (3a) wenigstens ein mit dem
Gestrickgrundkörper (2a) verbindbarer Gurtab-
schnitt (3b), welcher im getragenen Zustand der
Bandagenanordnung (1), wobei das Gurtteil (3) mit
dem Gestrickteil (2) verbunden ist, eine Pronations-
wirkung auf das Sprunggelenk des Trägers aufweist,
abragt.

2. Orthopädische Bandagenanordnung nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Gurt-
abschnitt (3b) von dem Gurtgrundkörper (3a) in ei-
nem Winkel (α) zwischen 10 und 90°, insbesondere
zwischen 20 und 45°, besonders bevorzugt von 25°,
abragt.

3. Orthopädische Bandagenanordnung nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
an den freien Enden (3c, 3d) des Gurtgrundkörpers
(3a) sowie an dem freien Ende (3e) des Gurtab-
schnitts (3b) jeweils wenigstens ein ein Verbin-
dungselement aufweisender Befestigungsabschnitt
(7, 9) zur lösbaren Verbindung des Gurtteils (3) mit
dem Gestrickteil (2) vorgesehen ist, wobei vorzugs-
weise wenigstens ein gurtgrundkörperseitiger Befe-
stigungsabschnitt (7, 8) lösbar mit dem Gurtgrund-
körper (3a) und/oder vorzugsweise der gurtab-
schnittsseitige Befestigungsabschnitt (9) lösbar mit
dem Gurtabschnitt (3b) verbunden ist.

4. Orthopädische Bandagenanordnung nach An-
spruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
bindung des wenigstens einen mit dem Gurtgrund-
körper (3a) zu verbindenden Befestigungsab-
schnitts (8) und/oder des mit dem Gurtabschnitt (3b)
zu verbindenden Befestigungsabschnitts (9) über
ein befestigungsabschnittsseitig vorgesehenes Ver-
bindungselement und ein dazu korrespondierendes
gurtgrundkörperseitiges und/oder gurtabschnitts-
seitiges Verbindungselement gebildet ist.

5. Orthopädische Bandagenanordnung nach An-
spruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass
der Befestigungsabschnitt (9) eine von diesem ab-
ragende, ein Verbindungselement aufweisende
Zunge (11) aufweist, so dass der Befestigungsab-
schnitt (9) mit einem korrespondierenden Verbin-
dungselement auf der Ober- und Unterseite des
Gurtgrundkörpers (3a) und/oder des Gurtabschnitts
(3b) verbindbar ist.
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6. Orthopädische Bandagenanordnung nach einem
der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an dem Gestrickgrundkörper (2a)
ein, insbesondere flügelförmiger, ein Verbindungs-
element aufweisender Befestigungsabschnitt (5) an-
gebracht ist, welcher mit einem mit einem freien En-
de (3d) des Gurtgrundkörpers (3a) verbundenen, ein
korrespondierendes Verbindungselement aufwei-
senden Befestigungsabschnitt (7) verbindbar ist,
wobei vorzugsweise der gestrickgrundkörperseitige
Befestigungsabschnitt (5) am Außenumfang des
Gestrickgrundkörpers (2a) angeordnet ist, und/oder
vorzugsweise der gestrickgrundkörperseitige Befe-
stigungsabschnitt (5) aus einem undehnbaren Ma-
terial gebildet ist.

7. Orthopädische Bandagenanordnung nach einem
der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Gurtgrundkörper (3a) aus einem
dehnbaren Abschnitt (3f) und einem mit diesem ver-
bundenen undehnbaren Abschnitt (3g) besteht, wo-
bei der Gurtabschnitt (3b) von dem undehnbaren Ab-
schnitt (3g) abragt.

8. Orthopädische Bandagenanordnung nach An-
spruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Gurt-
abschnitt (3b) einstückig mit dem undehnbaren Ab-
schnitt (3g) ausgebildet ist, und/oder der undehnba-
re Abschnitt (3g) ober- und unterseitig komplett mit
einem Verbindungselement versehen ist.

9. Orthopädische Bandagenanordnung nach einem
der Ansprüche 3 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Verbindungselement mehrere Klettver-
schlusselemente, insbesondere Flauschelemente
oder Hakenelemente, aufweist.

10. Orthopädische Bandagenanordnung nach einem
der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Gurtgrundkörper (3a) wenig-
stens eine, sich insbesondere in Längsrichtung des
Gurtgrundkörpers (3a) erstreckende, längliche
Durchbrechung (12) aufweist.

11. Orthopädische Bandagenanordnung nach einem
der Ansprüche 7 bis 9 und Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Durchbrechung (12) in
dem undehnbaren Abschnitt (3g) des Gurtgrundkör-
pers (3a) ausgebildet ist.

12. Gurtteil (3) für eine orthopädische Bandagenanord-
nung, insbesondere die orthopädische Bandagen-
anordnung (1) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, aufweisend einen länglichen Gurtgrund-
körper (3a), dadurch gekennzeichnet, dass von
dem Gurtgrundkörper (3a) wenigstens ein mit einem
Gestrickgrundkörper (2a) eines Gestrickteils (2) ei-
ner Bandagenanordnung (1) verbindbarer Gurtab-

schnitt (3b), welcher im getragenen Zustand der
Bandagenanordnung (1), wobei das Gurtteil (3) mit
dem Gestrickteil (2) verbunden ist, eine Pronations-
wirkung auf das Sprunggelenk des Trägers aufweist,
abragt.

13. Gurtteil nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich-
net, dass der Gurtabschnitt (3b) von dem Gurt-
grundkörper (3a) in einem Winkel (α) zwischen 10
und 90°, insbesondere zwischen 20 und 45°, beson-
ders bevorzugt von 25°, abragt.

14. Gurtteil nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich-
net, dass an den freien Enden (3c, 3d) des Gurt-
grundkörpers (3a) sowie an dem freien Ende (3e)
des Gurtabschnitts (3b) jeweils wenigstens ein ein
Verbindungselement aufweisender Befestigungs-
abschnitt (7, 8, 9) zur lösbaren Verbindung des Gurt-
grundkörpers (3a) mit einem Gestrickgrundkörper
(2a) vorgesehen ist, wobei vorzugsweise wenig-
stens ein gurtgrundkörperseitiger Befestigungsab-
schnitt (7, 8) lösbar mit dem Gurtgrundkörper (3a)
und/oder vorzugsweise der gurtabschnittsseitige
Befestigungsabschnitt (9) lösbar mit dem Gurtab-
schnitt (3b) verbunden ist.

15. Gurtteil nach Anspruch 14, dadurch gekennzeich-
net, dass die Verbindung des wenigstens einen mit
dem Gurtgrundkörper (3a) zu verbindenden Befesti-
gungsabschnitts (8) und/oder des mit dem Gurtab-
schnitt (3b) zu verbindenden Befestigungsab-
schnitts (11) über ein befestigungsabschnittsseitig
vorgesehenes Verbindungselement und ein dazu
korrespondierendes gurtgrundkörperseitiges und/
oder gurtabschnittsseitiges Verbindungselement
gebildet ist.

16. Gurtteil nach Anspruch 14 oder 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Befestigungsabschnitt (9)
eine von diesem abragende, ein Verbindungsele-
ment aufweisende Zunge (11) aufweist, so dass der
Befestigungsabschnitt (9) mit einem korrespondie-
renden Verbindungselement auf der Ober- und Un-
terseite des Gurtgrundkörpers (3a) und/oder des
Gurtabschnitts (3b) verbindbar ist.

17. Gurtteil nach einem der Ansprüche 12 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, dass der Gurtgrundkörper
(3a) aus einem dehnbaren Abschnitt (3f) und einem
mit diesem verbundenen undehnbaren Abschnitt
(3g) besteht, wobei der Gurtabschnitt (3b) von dem
undehnbaren Abschnitt (3g) abragt, wobei vorzugs-
weise der Gurtabschnitt (3b) einstückig mit dem un-
dehnbaren Abschnitt (3g) ausgebildet ist, und/oder
vorzugsweise der undehnbare Abschnitt (3g) ober-
und unterseitig komplett mit einem Verbindungsele-
ment versehen ist.
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18. Gurtteil nach einem der Ansprüche 12 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, dass der Gurtgrundkörper
(3a) wenigstens eine, sich insbesondere in Längs-
richtung des Gurtgrundkörpers (3a) erstreckende,
längliche Durchbrechung (12) aufweist, wobei vor-
zugsweise die Durchbrechung in dem undehnbaren
Abschnitt (3g) des Gurtgrundkörpers (3a) ausgebil-
det ist.
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